Arbeiterdienstvertrag

1. Dienstgeber/Dienstgeberin 
· Name/Firma …
· Postleitzahl …
· Straße …
2. Dienstnehmer/Dienstnehmerin 
· Vorname …
· Familiename …
· Postleitzahl …
· Straße …
· Geboren am  …
· Geboren in …
· Staatsbürgerschaft …
· Religionsbekenntnis …
· (ledig      (verheiratet      (verwitwet      (geschieden 

· Anzahl der Kinder …
3. Die oben näher umschriebenen Vertragsparteien schließen folgenden Dienstvertrag ab: 
· Das Dienstverhältnis wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. 
· Der erste Monat dieses Dienstverhältnisses gilt als Probemonat. Innerhalb dieses Probemonates kann das Dienstverhältnis sowohl vom Dienstgeber als auch vom Dienstnehmer jederzeit gelöst werden. Die  Angabe von Gründen ist dafür nicht erforderlich. Sollte der anzuwendende Kollektivvertrag eine davon abweichende Probezeit vorsehen, ist diese zu beachten. 
· Der Dienstnehmer/Die Dienstnehmerin verpflichtet sich insbesondere zur Erbringung folgender Dienstleistungen: 
· Der Dienstnehmer/Die Dienstnehmerin ist weiters verpflichtet, all jene Dienstleistungen eines Arbeiters zu erbringen, die mit dieser Dienstverwendung verbunden sind. 
· Der Dienstgeber behält sich vor, den Dienstnehmer/die Dienstnehmerin auch mit der Erbringung anderer Dienstleitungen zu beauftragen. Des Weiteren behält sich der Dienstgeber/die Dienstgeberin vor, den Dienstnehmer/die Dienstnehmerin auch an anderen Standorten seines Betriebes vorübergehend, aber auch dauernd einzusetzen. 
· Dem Dienstnehmer/der Dienstnehmerin ist es nicht gestattet, während des aufrechten Dienstverhältnisses andere Beschäftigungen auszuüben. Für jedwede Art einer Nebenbeschäftigung ist die vorherige, ausdrückliche Genehmigung des Dienstgebers/der Dienstgeberin erforderlich. 
· Die wöchentliche Normalarbeitszeit beträgt … Stunden. 
· Die tägliche Normalarbeitszeit wird wie folgt festgelegt: 

Montag 
Beginn: …
Ende: …
Dienstag
Beginn: …
Ende: …
Mittwoch
Beginn: …
Ende: …
Donnerstag
Beginn: …
Ende: …
Freitag 
Beginn: …
Ende: …
Samstag 
Beginn: …
Ende: …


Die Mittagspause wird wie folgt festgelegt: 


Montag 
Beginn: …
Ende: …
Dienstag
Beginn: …
Ende: …
Mittwoch
Beginn: …
Ende: …
Donnerstag
Beginn: …
Ende: …
Freitag 
Beginn: …
Ende: …
Samstag 
Beginn: …
Ende: …


Die Festlegung der täglichen Arbeitszeit erfolgt durch den Dienstgeber. Allfällige Änderungen erfolgen ebenfalls durch den Dienstgeber. Gesetzliche Regelungen sowie ein allenfalls anzuwendender Kollektivvertrag sind zu beachten. 

· Entgelt
Es wird folgender 

Monatslohn:
EUR …
Wochenlohn:
EUR …
Stundenlohn:
EUR …


als Anfangsbezug vereinbart. 


Für den Fall der Anwendbarkeit eines Kollektivvertrages wird folgende Einstufung in das kollektivvertragliche Lohnschema vorgenommen:


Die Einstufung erfolgte aufgrund folgender vom Dienstnehmer vorgelegter Zeugnisse:


Das Entgelt aus diesem Dienstvertrag ist am … fällig.


Der vereinbarte Lohn und alle anderen aus diesem Dienstvertrag sich ergebenden finanziellen Leistungen (wie etwa Sonderzahlungen, Urlaubszuschuss, Abfertigung) werden auf ein Konto bei einer österreichischen Bank überwiesen, über das der Dienstnehmer verfügungsberechtigt ist. 

Der Dienstnehmer hat dem Dienstgeber die für die Überweisung erforderlichen Daten (Firmenwortlaut der Bank, Bankleitzahl, Kontonummer) rechtzeitig mitzuteilen. 

Allfällige Änderungen dieser Daten, die sich etwa aus einem Wechsel der Bank durch den Dienstnehmer ergeben, hat dieser dem Dienstgeber rechtzeitig mitzuteilen. Nachteile, die sich aus einer damit zusammenhängenden Säumigkeit des Dienstnehmers ergeben, sind von ihm zu verantworten und stellen insbesondere keinen Austrittsgrund dar. 

· Das Ausmaß des jährlichen Erholungsurlaubes richtet sich nach dem Urlaubsgesetz und dem anzuwendenden Kollektivvertrag. 
· Beiträge nach dem Betrieblichen Mitarbeitervorsorgegesetz werden vom Dienstgeber an folgende Mitarbeitervorsorgekasse abgeführt:
· Bezeichnung der MV- Kassa:
Adresse: …

Leitzahl: …

· Der Dienstnehmer ist ausdrücklich damit einverstanden, dass die Beiträge an diese MV – Kasse überwiesen werden. 
· Auf dieses Dienstverhältnis sind folgende Betriebsvereinbarungen anzuwenden: 
Diese liegen in folgendem Raum des Betriebes zur Einsichtnahme auf: 

· Der Dienstgeber ist verpflichtet, im Rahmen der gesetzlich zulässigen Grenzen Überstunden zu leisten, die rechtzeitig vom Dienstgeber anzuordnen sind. Stehen den angeordneten Überstunden berücksichtigungswürdige Interessen des Dienstnehmers/der Dienstnehmerin entgegen,  sind Überstunden unzulässig. 
· Überstunden ohne vorherige Anordnung durch den Dienstgeber sind unzulässig, es sei denn die Leistung von Überstunden ist erforderlich, um einen unmittelbar drohenden Schaden vom Unternehmen abzuwenden. Der Dienstgeber ist in diesem Fall unverzüglich zu informieren. 
· Der Anspruch auf Entlohnung von Überstunden verfällt, wenn der Dienstnehmer/die Dienstnehmerin diesen nicht innerhalb von vier Monaten gegenüber dem Dienstgeber geltend macht. Sollte auf dieses Dienstverhältnis ein Kollektivvertrag anzuwenden sein, so sind die darin geregelten Verfallsbestimmungen anzuwenden. 
· Im Falle einer Dienstverhinderung durch Krankheit oder Unfall hat der Dienstnehmer diese dem Dienstgeber unverzüglich mitzuteilen, bei sonstigem Verlust des Entgeltanspruches für die Dauer der Säumnis. 
· Der Dienstgeber ist berechtigt, bereits am ersten Tag der durch Krankheit oder Unfall bedingten Arbeitsunfähigkeit eine ärztliche Bestätigung über den Grund der Dienstverhinderung und deren voraussichtliche Dauer zu verlangen. 
· Sollte der Dienstgeber aus anderen wichtigen persönlichen Gründen an der Erbringung der vertraglich vereinbarten Dienstleistungen verhindert sein,  so hat der Dienstnehmer diesen Umstand dem Dienstgeber unverzüglich mitzuteilen. 
· Der Dienstgeber kann dieses Dienstverhältnis mit Ende der Lohnwoche kündigen.  Allfällige kollektivvertragliche Kündigungsfristen sind einzuhalten. 
· Der Dienstnehmer kann das Dienstverhältnis mit Ende der Lohnwoche kündigen.  Allfällige kollektivvertragliche Kündigungsfristen sind einzuhalten. 
· Alle Ansprüche des Dienstnehmers gegenüber dem Dienstgeber, die in diesem Dienstverhältnis begründet sind, sind vom Dienstnehmer binnen vier Monaten bei sonstigem Verfall schriftlich geltend zu machen. 
· Der Dienstnehmer ist verpflichtet, dem Dienstgeber alle Änderungen seiner Stammdaten wie etwa Name, Staatsbürgerschaft,  Wohnadresse, Zustelladresse, Religionsbekenntnis, ohne unnötigen Aufschub schriftlich mitzuteilen. Die Mitteilung dieser Daten per Telefax ist ebenfalls zulässig. 
· Es wird vereinbart, dass § 1155 ABGB (Verhinderungsgründe aufseiten des Arbeitgebers) auf dieses Dienstverhältnis nicht anzuwenden ist. 
· Auf dieses Dienstverhältnis findet folgender Kollektivvertrag Anwendung:
· Der Kollektivvertrag liegt in folgendem Raum des Betriebes zur Einsichtnahme auf: 
Ort, Datum

…
…
Unterschrift Dienstgeber
Unterschrift Dienstnehmer

